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praxisforum, Der Erbteilskauf in der notariellen Praxis, Ulf Schönenberg-Wessel

S. 408
Besitzübergang:[footnoteRef:1] [1:  In Anlehnung an: MVHdB VI BürgerlR II/Otto, 8. Aufl. 2020, Form. XVIII. 1. Anm. 1–21, beck-online.] 

Der Ü bergang von Nutzen, Lasten und Gefahr erfolgt mit vollständiger Kaufpreiszahlung. Soweit mit Nachlassgegenständen Verkehrssicherungspflichten verbunden sind, gehen diese zum gleichen Zeitpunkt auf den Erwerber über.

Der Verkäufer hat andere Nachlassgegenstände oder Surrogate als den Anteil an dem oben beschriebenen Grundstück nicht herauszugeben, keinen Wertersatz zu leisten und verzichtet auf den Ersatz aller von ihm auf die Erbschaft gemachten Aufwendungen, erfüllten Verbindlichkeiten, Abgaben und außerordentlichen Lasten.

S. 408
Mängelhaftung und Garantien:[footnoteRef:2] [2:  In Anlehnung an: MVHdB VI BürgerlR II/Otto, 8. Aufl. 2020, Form. XVIII. 1. Anm. 1–21, beck-online.] 


Bezüglich der Mängelhaftung verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung, wonach der Verkäufer nur für die in § 2376 Abs. 1 BGB aufgeführten Rechtsmängel des Erbteils, nicht jedoch für Sachmängel der Nachlassgegenstände haftet.

Darüber hinaus garantiert der Verkäufer, dass
· [der vorgenannte Grundbesitz zur Erbschaft gehört,]
· er mit der genannten Quote Erbe des Erblassers geworden ist,
· keine weiteren Nachlassverbindlichkeiten als die in der Urkunde aufgeführten bestehen,
· eine etwa angefallene Erbschaftssteuer bereits bezahlt ist, er den Erbteil nicht anderweitig veräußert oder verpfändet hat und er auch nicht gepfändet oder mit sonstigen Rechten Dritter belastet ist,
· die unbeschränkte Erbenhaftung gegenüber Nachlassgläubigern nicht eingetreten ist,
· bisher keine Auseinandersetzungsvereinbarungen zwischen den Miterben getroffen wurden.
· 
Im Garantiefall stehen dem Erwerber die gesetzlichen Mängelrechte zu, insbesondere kann er vom Vertrag zurücktreten, darüber hinaus kann er im Garantiefall Schadensersatz auch ohne Verschulden des Veräußerers verlangen. Die Ansprüche des Erwerbers hieraus sollen erst in fünfzehn Jahren ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn verjähren.

S. 409
Modifikation des Herausgabeanspruchs:[footnoteRef:3] [3:  In Anlehnung an: MAH ErbR, § 28 Erbschafts- und Erbteilskauf Rn 33.] 

Schuldrechtlich vereinbaren Verkäufer und Käufer, dass der Verkäufer lediglich verpflichtet ist, den Anteil an dem o. g. Grundstück an den Verkäufer herauszugeben. Darüber hinaus hat er keinerlei andere Nachlassgegenstände oder Surrogate herauszugeben, keinen Wertersatz zu leisten und verzichtet auf den Ersatz aller von ihm auf die Erbschaft gemachten Aufwendungen, Verbindlichkeiten, Abgaben und außerordentlichen Lasten.

S. 410
Notarauftrag:[footnoteRef:4] [4:  In Anlehnung an: BeckFormB BHW/Najdecki, 14. Aufl. 2022, Form. VI. 35. Anm. 1–13, beck-online.] 

Die Beteiligten beauftragen und bevollmächtigen den Notar, den o. g. Miterben diesen Erbteilskauf- und -übertragungsvertrag und seine Rechtswirksamkeit unter Beifügung einer Ausfertigung dieser Urkunde mitzuteilen (alt: förmlich per Gerichtsvollzieher zuzustellen) mit der Bitte, innerhalb der gesetzlichen Frist zu erklären, ob sie das Vorkaufsrecht ausüben oder auf die Ausübung verzichten.

Der Notar wird von den Beteiligten bevollmächtigt, Ausübungs-, Verzichts- und sonstige Erklärungen der Miterben entgegenzunehmen. Die Beteiligten verpflichten sich, dem Notar ihnen gegenüber erfolgte Vorkaufsrechtsausübungs- oder –verzichtserklärungen unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

S. 411
Anzeigepflicht:
[bookmark: _GoBack]Der Verkäufer ist den Nachlassgläubigern gegenüber gemäß § 2384 BGB verpflichtet, den Verkauf der Erbschaft und den Namen des Käufers unverzüglich dem Nachlassgericht anzuzeigen. Die Beteiligten beauftragen den Notar, eine beglaubigte Abschrift dieser Urkunde an das für den Erbfall zuständige Nachlassgericht zu übersenden und den Verkauf des Erbteils und dessen Wirksamkeit anzuzeigen.
